
n A55"5 der Beilagen zu den stenographisd1en ProtoJ.:ollen desNation~1rates 
XII. Gesetzgebungsperiode .. . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminlsler für Verkehr 

Pr.Zl.5.901/11-I/1-1971 

ANFRAGEBEANT\-lORTUNG . 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalra.t Dipl. Ing .Dr •. Johanna Ba'yer und Genossen 9 Nummer ' 
653/J-NR!1971 vom 8.Juni 1971: "Beförderung von Kinderwagen 

,in den städtischen Verkehrseinrichtungen ." 

Zu ober Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Frage 1) 

Beförderungsrichtlinien fUr städtisohe öffentliche Ver-
,kehrsmittel im allgemetnen bestehen nicht. Verkehrsbetrie­
be, die straßenbahnen, Obusse oder Kraftfahrlinien betreiben, 

haben gemäß § 22 Abs.5 Eisenbahngesetz 1957 bzw. § 5 Abs.2 
Ziff.11 der DurchfUhrungsverordnung zmn Kraftfahrlinien-' 

gesetz 1952, BGBl. Nr.206/1954'r Beför.derungsbedingungen zu 
,erstellen; sie bedUrfeb der ~ufsichtsbehördlichen Genehrni­
:gung. 

FUr Kraf:tfahrlinien wurden von der Kamme r der gevlerblichen 

Wirtschaft allgemeine Beförderungsbedingtmgen erstellt,die 
vom Bundesministeriurn fUrVerkehr im Jahre 1954 im:Sinne 

des § 5 Abs.2 DurchfUhrungsverordnung zum Kraftfahrliriien-
", 

gesetz 1952, BGBl.Nr. 206/1954, genehriligt wurden. Diese' 
Beförderungsbedingungen gelten fUr alle Kraftfahrlinien­

betriebe, die keine eigenen Beförderungsbedingungeri er­

stellt haben. Die allgemeinen Beförderungsbedingungen ent­
he.lten keine Sondernormen fUr Kinderwagen und daher'keiner­
lei Beschränkungen hinsichtlich der Nitnahme von Kinderwagen. 
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Diese fallen unter die ho. b~i Be~örderungv,?n Reise­

gepäck geltenden Bestimmungen. 

Innerstädtisch~ Verkehrsbetriebe haben inder Regel 

-eigel18 B'eförderuilgsbediri'gungen ~,rstel1 t, die zur Gene1:r-­

migung dem BundBsministerium fUr Verkehr vorgelegt wurden. 

Die Beförderungsbedingungen dieser Untern~hmungen enthalten 

unterschiedliche Beschränkungen. 80nach ist bei einigen 
" , 

Unternehmungen die Beförderung auch von zusammenklappbaren 

Kinder\'lagen auf' bestimmten Linien zur Gänze c;,usgeschlps­

sen, bei anderen Unternehmen werden Kinderwagen nur zu-:-, 

sammengeklappt befördert; 'andere Unterric-;hnien gestatten 

aber auch die Beförderung nicht zusammengeklappter Kiilder":' 

wagen unter ganz bestimmten Bedingung~n, wiez.B. außer­

halb der "Stoßzeit, wenn fUr die Beg~eitperson ein Sitz­

platz frei ist und der Kinderwagen gehalt~n werden kann. 

Diese Bescb.ränkungen si'nd das Ergebnis einer jahrel2:.~gen 

negativen betriebli~hen Erfahrung bezUglieh der Beförderung 

von Kinc1en·lagen. Die unbeschränkte Be.fördeTung hat zur 
]lolge: 

Beh:i,nderung der Fahrgäste beim Ein- und, Aussteigen; 

Gefäh:rdung de:!' körperlichen Bich'-.:frheit der lPahr­

gäste durch abstehende Teile der Kinderwagen; 

Beschädigung von Kleidung und Gepäcksstückenj 

Gefährdung der in den Kinderwagen befindlichen 

Kinder bei Schnell -und Notbremsung, und 

insbesond~re den Einsatz eines Schaffners zur 

Hilfeleistung bei,rn Iün-· und Aussteigen, was, 

jedoch bei den Garnituren mit Einmaul1betrieb 

nicht möglich ist. 
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Zu den ~r2gen.2 L und 3) 

Wie Singan~8 ausgefUhrt,bestehen keine fUr alle städti­

sche1.1 Verkehrsmittel geltenden Beförderungsrichtlinien • 

. Aber: Huch fUraie Erlassnng generelle;r Richtlinien, durch 

welche die Zulässigkeit der Befö;rd·erung von Kinderwagen 

in öffentlichen Verkehrsmitteln verfUgt werden könnte, 

fehlt s01,'10h1 im E;isebbahngesetz ELIs auch im Kraftfahr- . 

liniengesetz eine gesetzlich~ Grundl~ge. ~s b~steht aber. 
. . . 

auch re ehtlieh keine 11öglichkei t, die Gener..rnigung von 

Bef'ör~deJ:'nngsl!E:~d ingu,ngen a.1,l$. d:,em Grlln~z(t ver-sagen, <larJ 

in diesen'die Beförderung von Kinderwagen untersagt wird. 

\'fenn jedoch die,in BEitrachtkomm.enden . städtischen Verkehrs­

,betriebe die Aufhebung der ver'schiedenen Besehränlcungen 

beantragen und bezUgl~ch der .Dimensiollen und Vlagenausstat-: 

tung sovlie Gestalti:mg des Fahrgastflusses jene Vorkehrw}gen 

ireif~n, di~ sowohl die Sicherheit deS.im Kinderwagen be­

förderten Kindes. ,wie auch die der übrigen Fahrgäste gewähr­

leist~n, 'bestehen keinerlei Bedenken, diesen Anträgen zu 

entsprechen. 

Wien, am 12.Jtili 1971 

Der Bundesminister: 
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